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Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

S9 239520-4/2009 

Spruch 

S9 239.520-4/2009/3E 
 

S9 239.519-4/2009/3E 
 

S9 260.770-3/2009/3E 
 

S9 260.771-3/2009/3E 
 

S9 260.773-3/2009/3E 
 

S9 407.523-2/2009/3E 
 

Im Namen der Republik! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. DRAGONI als Einzelrichter über die Beschwerden 
 

1. des XXXX alias XXXX alias XXXX, 
 

2. der XXXX alias XXXX alias XXXX, 
 

3. der XXXX 
 

4. des XXXX 
 

5. des XXXX alias XXXX alias XXXX, 
 

6. des XXXX alias XXXX, 
 

alle StA. Russische Föderation, 3. - 6. gesetzlich vertreten durch XXXX alias XXXX, alle vertreten durch Mag. 
RUDERSTALLER Judith, Asyl in Not in 1090 Wien, Währingerstraße 59/2, gegen die Bescheide des 
Bundesasylamtes vom 25.08.2009, FZ. 09 09.251-EAST Ost, 09 09.252-EAST Ost, 09 09.255-EAST Ost, 09 
09.254-EAST Ost, 09 09.253-EAST Ost und 09 09.256-EAST Ost, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerden werden gemäß § 68 Abs. 1 AVG, BGBl. Nr. 1991/51, und § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005, BGBl. 
I Nr. 100/2005, abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
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1.1. Der Erstbeschwerdeführer, ein russischer Staatsangehöriger, reiste am 24.04.2003 erstmals gemeinsam mit 
seiner Gattin, der Zweitbeschwerdeführerin, und seinem Sohn XXXX, dem minderjährigen 
Fünftbeschwerdeführer, über POLEN illegal in das österreichische Bundesgebiet ein. Die Beschwerdeführer 
wurden am Tag der Einreise durch einen Organwalter des öffentlichen Sicherheitsdienstes in Hainburg an der 
Donau niederschriftlich einvernommen. 
 

Der Erstbeschwerdeführer brachte dabei im Wesentlichen vor, er habe seine Heimat am 05.04.2003 verlassen 
und sei mit dem Zug nach Moskau gefahren. Am Moskauer Bahnhof hätten ihm zwei Tschetschenen angeboten, 
die Familie auf legalem Wege nach ÖSTERREICH zu bringen. Sein Heimatland habe er wegen des 
Kriegszustandes verlassen. Er habe Angst, dass seine Familie umgebracht werde und beantrage daher für sich 
und seine Familie Asyl. 
 

1.2. Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin wurden am 16.07.2003 durch das 
Bundesasylamt, Außenstelle Graz, neuerlich niederschriftlich einvernommen. 
 

1.2.1. Der Erstbeschwerdeführer brachte dabei im Wesentlichen vor, dass in Österreich zwei Cousins seiner 
Ehegattin leben würden. Der Erstbeschwerdeführer legte einen internationalen russischen Führerschein, den er 
sich von seinen Eltern schicken habe lassen, vor. Befragt, warum er hinsichtlich seiner Personalien falsche 
Angaben getätigt habe, gab er an, andere Tschetschenen hätten ihm Gräuelgeschichten erzählt und er habe Angst 
gehabt. Er habe Probleme mit der Sonderabteilung des russischen Militärs gehabt. Er sei auf dem Weg zu seinem 
Bruder von einer tschetschenischen Sondereinheit beschimpft worden. Auf Vorhalt des Bundesasylamtes, dass 
der Aktenlage zu entnehmen sei, dass der Erstbeschwerdeführer über die SLOWAKEI in das österreichische 
Bundesgebiet eingereist sei, und die Frage, ob konkrete Gründe für eine Rückschiebung sprechen würden, führte 
er aus, er habe nie gesagt, dass er aus der SLOWAKEI gekommen sei. Er sei hierher gekommen und wolle auch 
hier bleiben. Er wolle nicht in andere Länder zurückgebracht werden. Er brauche die Slowakei nicht und 
verstehe nicht, warum ihm die SLOWAKEI aufgedrängt werde. 
 

1.2.2. Die Zweitbeschwerdeführerin brachte im Wesentlichen vor, sie sei nicht damit einverstanden, mit ihrem 
Sohn in die SLOWAKEI geschickt zu werden. Sie könne dort nicht um Asyl angesucht haben, weil sie nie dort 
gewesen sei. Sie wolle hier bleiben. Sie wolle nicht in die SLOWAKEI zurückgebracht werden. 
 

1.3. Mit den Bescheiden des Bundesasylamtes vom 16.07.2003, FZ. 03 11.985-BAG, 03 11.969-BAG und 03 
11.987-BAG, wurden die Asylanträge der Beschwerdeführer vom 25.04.2003 ohne in die Sache einzutreten 
gemäß § 4 Abs. 1 AsylG 1997 als unzulässig zurückgewiesen. 
 

1.4. Die gegen die genannten Bescheide eingebrachten Berufungen wurden mit Bescheiden des Unabhängigen 
Bundesasylsenates vom 03.05.2004, Zl. 239.520/4-VI/18/04, 239.519/5-VI/18/04 und 260.773/0-VI/18/04, 
gemäß § 44 Abs. 5 AsylG 1997 als unzulässig zurückgewiesen und festgestellt, dass die Verfahren zugelassen 
und vom Bundesasylamt weiter zu führen seien. Die Bescheide wurden den Beschwerdeführern nachweislich am 
05.05.2004 bzw. am 07.05.2004 zugestellt. 
 

1.5. Am XXXX wurde der Viertbeschwerdeführer und am XXXX die Drittbeschwerdeführerin in Österreich 
geboren. 
 

1.6. Am 28.02.2005 wurden der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin erneut durch das 
Bundesasylamt, Außenstelle Graz, niederschriftlich einvernommen. 
 

1.6.1. Der Erstbeschwerdeführer brachte dabei im Wesentlichen vor, er habe nach wie vor Probleme mit den 
Leuten von Kadirow. Diese Leute hätten im ersten Krieg auf der Seite der Tschetschenen gekämpft; jetzt würden 
sie auf der Seite der Russen arbeiten. Er sei aus seinem Haus geworfen worden. Im August 2002 sei er von einer 
Sondereinheit unter Jemudaev aus seinem Haus geworfen worden und habe zu seinen Eltern ziehen müssen. 
Bereits im ersten Krieg hätten diese Leute gewollt, dass er mit ihnen zusammenarbeite. Er sei auf der Straße 
beschimpft sowie seine Kinder in der Schule und seine Gattin auf der Straße belästigt worden. Daher sei er 
gezwungen gewesen, sein Haus zu verkaufen. Im Jänner 2003 habe er seinen Bruder, der in der Gegend der 
Jemudaev-Leute wohne, besuchen wollen. Doch am Kontrollposten sei er beschimpft worden; man habe ihm 
gesagt, er solle sich in dieser Gegend nicht mehr blicken lassen. Es sei auch zu Ausschreitungen gekommen. Er 
sei nur kurz zu seinem Bruder gegangen, habe sich das Blut abgewaschen und habe diese Gegend verlassen; er 
sei nie wieder dorthin zurückgekehrt. Da er seinen Bruder nicht mehr habe sehen können und seine Familie in 
Gefahr gewesen sei, habe er sich entschlossen, zu flüchten. 
 

Zum Ländervorhalt führte der Erstbeschwerdeführer aus, er wolle, dass seine Familie in einem normalen Land 
lebe und mit normalen Gesetzen aufwachse. 
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1.6.2. Die Zweitbeschwerdeführerin gab im Wesentlichen an, sie habe ihr Heimatland wegen der Probleme mit 
den Tschetschenen verlassen. Ihr Mann habe bereits alles erzählt. Auf Vorhalt der länderkundlichen 
Feststellungen führte die Zweitbeschwerdeführerin aus, sie wolle hier leben. Sie habe hier die Möglichkeit ruhig 
zu leben. Sie wolle nicht in Russland leben. 
 

1.7. Mit den Bescheiden des Bundesasylamtes vom 03.05.2005, FZ. 03 11.985-BAG, 03 11.969-BAG, 03 
11.987-BAG und 05 02.065-BAG, wurden die Asylanträge des Erstbeschwerdeführers, der 
Zweitbeschwerdeführerin und des Fünftbeschwerdeführers gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen und festgestellt, 
dass gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach RUSSLAND 
zulässig sei. Gleichzeitig wurden die Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 aus dem österreichischen 
Bundesgebiet ausgewiesen. 
 

1.7.1. Mit den Bescheiden des Bundesasylamtes vom 03.05.2005, FZ. 03 065-BAG und 03 26.008-BAG, 
wurden die Asylerstreckungsanträge des Viertbeschwerdeführers und der Drittbeschwerdeführerin gemäß § 10 
iVm. § 11 AsylG 1997 abgewiesen. 
 

1.8. Am XXXX wurde der Sechstbeschwerdeführer in ÖSTERREICH geboren. 
 

1.9. Den eingebrachten Berufungen des Erstbeschwerdeführers, der Zweitbeschwerdeführerin und des 
Fünftbeschwerdeführers wurde mit den Bescheiden des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 03.05.2007, Zl. 
239.520/4-VI/18/04, 239.519/4-VI/18/04 und 260.773/0/3E-VI/18/04 stattgegeben, die bekämpften Bescheide 
wurden behoben und die Angelegenheiten gemäß § 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung 
eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen. Die Bescheide wurden den Beschwerdeführern 
nachweislich am 07.05.2007 zugestellt. 
 

1.9.1. Den Berufungen der Drittbeschwerdeführerin und des Viertbeschwerdeführers gegen die Bescheide des 
Bundesasylamtes wurde mit den Bescheiden des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 07.05.2007, Zl. 
260.771/0/3E-VI/18/05 und 260.770/0/3E-VI/18/05, gemäß § 66 Abs. 2 AVG stattgegeben und die bekämpften 
Bescheid behoben. 
 

1.10. Am 29.08.2007 wurden die Verfahren als gegenstandslos abgelegt, weil die Beschwerdeführer das 
Bundesgebiet freiwillig verlassen haben. 
 

2.1. Am 29.05.2009 reisten die Beschwerdeführer erneut illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und 
stellten noch am selben Tag die gegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz. Der Erstbeschwerdeführer 
und die Zweitbeschwerdeführerin wurden hierzu am 02.06.2009 durch einen Organwalter des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes des Bezirkspolizeikommandos Vöcklabruck niederschriftlich erstbefragt. 
 

2.1.1. Der Erstbeschwerdeführer brachte dabei im Wesentlichen vor, dass er mit seiner Familie am 27.12.2008 
mit dem Zug nach Moskau und von dort aus über Brest nach Terespol gefahren sei. In POLEN seien ihnen die 
Fingerabdrücke abgenommen und sie anschließend in ein Flüchtlingslager geschickt worden. Am 02.01.2009 
und am 23.01.2009 seien sie in andere Lager verlegt worden. Am 08.04.2009 habe er in POLEN sein 
Asylverfahren gestoppt und sei am 16.04.2009 nach BELGIEN gefahren, wo sich bereits seine Familie befunden 
habe. Er habe bis 08.05.2009 illegal in Antwerpen gewohnt und sei dann mit dem Zug weiter nach 
FRANKREICH gefahren, wo sie bis 27.05.2009 aufhältig gewesen seien. Schließlich seien sie mit dem Bus 
nach Wien gefahren. 
 

Er wolle in nicht POLEN leben, weil er keine Beziehungen in POLEN habe. Er und seine Familie hätten 
viereinhalb Jahre in ÖSTERREICH gelebt, er könne bereits ein bisschen Deutsch und wolle daher in 
ÖSTERREICH bleiben. In POLEN habe er seine beiden Asylanträge zurückgezogen. 
 

Sein Heimatland habe er verlassen, weil ihn die Behörden nicht in Ruhe lassen würden. Diese würden Geld von 
ihm wollen, weil sie erfahren hätten, dass er in ÖSTERREICH gewesen sei. Sie würden davon ausgehen, dass er 
mit Geld zurückgekehrt sei. Ende September 2008 hätten sie versucht, seinen Sohn zu entführen. Sie seien 
innerhalb von zwei Monaten mehrere Male gekommen. 
 

2.1.2. Die Zweitbeschwerdeführerin brachte im Wesentlichen vor, dass sie am 27.12.2008 mit dem Zug nach 
Moskau und von dort aus über Brest nach Terespol gefahren seien. In POLEN seien ihnen die Fingerabdrücke 
abgenommen worden und sie hätten in dem polnischen Flüchtlingslager Dembak bleiben müssen. Am 
02.01.2009 seien sie in ein anderes Lager überstellt worden. Am 20.01.2009 habe sie in POLEN bekannt 
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gegeben, dass sie das Asylverfahren beenden wolle. Am 09.02.2009 sei sie mit ihren Kindern mit dem Auto 
nach BELGIEN gefahren, wo sie einen Asylantrag gestellt hätten. Ihr Mann sei nachgekommen und sie seien 
dann gemeinsam über FRANKREICH und DEUTSCHLAND nach ÖSTERREICH gereist. Sie wolle nicht mehr 
nach POLEN, weil ihre Kinder dort geschlagen worden seien. Nach BELGIEN wolle sie ebenfalls nicht 
überstellt werden, weil ihre Anträge abgewiesen worden seien. 
 

Ihr Heimatland habe sie verlassen, weil maskierte Leute gekommen seien und sie geholt hätten, weil sie in 
ÖSTERREICH gewesen seien. Sie hätten gedacht, dass sie nunmehr Geld hätten. Ihr Mann, ihre Kinder und sie 
seien geschlagen worden. Sie hätten ihren Sohn im September entführen wollen. Die Zweitbeschwerdeführerin 
legte ein Schreiben über die Zurückziehung der Asylanträge und einen Bescheid der belgischen Behörden über 
die Zurückweisung ihrer Asylanträge vor. 
 

2.2. Am 03.06.2009 richtete das Bundesasylamt auf der Grundlage der Eurodac-Treffer ein dringliches 
Wiederaufnahmeersuchen gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 
28.02.2003 (Dublin II-VO) an die zuständige Behörde POLENS, welches am selben Tag elektronisch über 
DubliNET übermittelt wurde. Die Frist zur Beantwortung wurde darin auf 17.06.2009 verkürzt. Die 
entsprechenden Mitteilungen gemäß § 29 Abs. 3 AsylG 2005 über die Absicht, ihre Anträge auf internationalen 
Schutz zurückzuweisen sowie über die Führung von Konsultationen mit POLEN erhielten die Beschwerdeführer 
am 05.06.2009. Mit dem am 05.06.2009 beim Bundesasylamt eingelangten Schreiben der polnischen Behörden 
wurde die Zuständigkeit POLENS hinsichtlich des Erstbeschwerdeführers gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. e Dublin II-
VO bestätigt und der Wiederaufnahme des Erstbeschwerdeführers zugestimmt. Mit dem am 08.06.2009 beim 
Bundesasylamt eingelangten Schreiben wurde die Zuständigkeit POLENS gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. d Dublin II-
VO bestätigt und der Wiederaufnahme der übrigen Beschwerdeführer zugestimmt. 
 

2.3. Am 12.06.2009 wurden der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin getrennt von einander 
im Rahmen des Parteiengehörs durch das Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle West, in Anwesenheit eines 
Rechtsberaters und eines Dolmetschers niederschriftlich einvernommen. 
 

2.3.1. Der Erstbeschwerdeführer gab dabei an, er fühle sich körperlich und geistig in der Lage, die Einvernahme 
durchzuführen. Er habe vor 12 Jahren einen Bandscheibenvorfall gehabt und leide an Wirbelsäulenproblemen. In 
RUSSLAND habe man Untersuchungen durchgeführt, er sei allerdings nicht in Behandlung gewesen. In 
ÖSTERREICH habe er mittlerweile fünf Physiotherapien bekommen. Er habe keine Verwandten, aber viele 
Bekannte in ÖSTERREICH. 
 

Seine Frau und Kinder hätten POLEN am 09.02.2009 verlassen. Er habe seinen Bescheid abwarten wollen. Seine 
Frau habe den Asylantrag in POLEN am 20.01.2009 zurückgezogen. Er habe seinen Antrag im April 2009 
zurückgezogen und sei anschließend am 16.04.2009 nach BELGIEN gereist, wo sich seine Gattin bereits 
aufgehalten habe. Befragt, warum nur seine Gattin in BELGIEN einen Asylantrag gestellt habe, gab der 
Erstbeschwerdeführer an, dass die Situation schwierig gewesen sei. Er sei illegal dort gewesen und habe nicht 
gewusst, wie die Behörden vorgehen würden. In POLEN sei die Situation so, dass sie drei bis sechs Monate 
zusammengehalten und dann abgeschoben würden. Nach dieser Frist würden Asylwerber nach Brest 
abgeschoben werden können. Seine Frau habe von den belgischen Behörden den Auftrag erhalten, das Land zu 
verlassen. In Frankreich habe er keinen Asylantrag gestellt, weil bei der entscheidenden Stelle, bei der 
Organisation OFFRA, eine Russin wäre, die Informationen und Daten über die Tschetschenen sammle und diese 
nach Russland übermitteln würde. Deshalb habe er dort keinen Asylantrag gestellt. 
 

Auf Vorhalt des Bundesasylamtes, dass beabsichtigt sei, seinen Antrag auf internationalen Schutz 
zurückzuweisen und seine Ausweisung nach POLEN zu veranlassen, führte der Erstbeschwerdeführer aus, er 
habe in POLEN nicht um Asyl gebeten. Er sei gezwungen gewesen, einen Asylantrag zu stellen, um nicht wieder 
zurückzufahren. In POLEN sei die Situation sehr nachteilig; man bekomme keine Behandlung zugesprochen und 
es gebe immer wieder Probleme mit der örtlichen Bevölkerung. Es gebe immer wieder Reibereien. Ein weiteres 
Problem sei die Sprache; er spreche nur Deutsch und Russisch. Er werde benachteiligt, weil er Ausländer sei. 
Wenn er in die Stadt gehe und Besorgungen erledige, würde mit dem Finger auf ihn gezeigt werden. Die Leute 
würden sagen, dass schon wieder die Zigeuner gekommen seien. Wenn man sich an die Polizei wende, werde 
man grob behandelt. Außerdem würden seiner Meinung nach circa 30 % der russischen Asylwerber in POLEN 
für die russischen Behörden arbeiten. Wenn er dort Interviews gebe, hänge alles von FSB ab; der FSB würde 
dann an die Informationen kommen. 
 

Auf Vorhalt der länderkundlichen Feststellungen gab der Erstbeschwerdeführer an, im Falle seiner Überstellung 
nach POLEN werde er und seine Familie inhaftiert werden, weil er illegal die Grenze überschritten habe. 
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2.3.2. Die Zweitbeschwerdeführerin brachte im Wesentlichen vor, dass es ihr körperlich und geistig gut gehe und 
sie die Einvernahme durchführen könne. Sie nehme derzeit Medikamente wegen ihres Herzleidens ein, die ihr in 
Tschetschenien verschrieben worden seien. Sie sei in ÖSTERREICH bereits bei einem Arzt gewesen, habe ihm 
diesbezüglich aber nichts gesagt, sondern habe ihm lediglich die Tabletten gezeigt. Ihre Angaben würden auch 
für ihre mit ihr reisenden minderjährigen Kinder gelten. Ihre Kinder seien ebenfalls gesund. Ihr Sohn sei in 
Österreich operiert worden. Er sei vollständig genesen und benötige keine Medikamente mehr. Sie habe POLEN 
ohne ihren Mann verlassen, weil dieser auf den Unterbrechungsbescheid gewartet habe, damit sie die 
Zurückziehung des Asylantrages beweisen könnten. Sie habe schließlich in BELGIEN einen Asylantrag gestellt. 
Sie sei am 30.04.2009 einvernommen worden und habe danach einen Bescheid erhalten, mit welchem sie 
aufgefordert worden sei, BELGIEN bis 10.05.2009 zu verlassen. Am 08.05.2009 sei sie gemeinsam mit ihren 
Kindern nach Paris gereist. Sie hätten erfahren, dass bei der Organisation KAFDA eine Frau arbeite, die alle 
Informationen über Asylwerber an Russland übermitteln würde. Deshalb hätten sie dort keine Asylanträge 
gestellt. 
 

Sie hätten ÖSTERREICH damals freiwillig verlassen, weil sie hier nicht leben hätten können. Ihnen sei gesagt 
worden, dass in Tschetschenien alles in Ordnung sei und sie zurückkehren sollen. Da auch im Fernsehen 
berichtet worden sei, dass sich die Lage in Tschetschenien normalisiert habe, seien sie zurückgekehrt. Sie seien 
am 02.09.2007 zu Hause angekommen und hätten bis Dezember ein normales Leben führen können. Am 31.12. 
hätten sie die Eltern besucht. Es sei ihnen vorgeworfen worden, dass sie viereinhalb Jahre in Österreich gelebt 
hätten. Sie seien von den Behörden immer wieder einvernommen worden, weil die Kinder österreichische 
Geburtsurkunden hätten. 
 

Auf Vorhalt des Bundesasylamtes, dass beabsichtigt sei, ihre Ausweisung nach POLEN zu veranlassen, gab die 
Zweitbeschwerdeführerin an, sie wolle nicht nach POLEN, weil sie dort nicht leben könne. Sie könne ihre 
Kinder nicht alleine auf die Straße lassen, weil sie verprügelt werden würden. Außerdem seien dort Skinheads, 
die sie beschimpfen und auslachen würden. Des Weiteren sei in POLEN der russische Geheimdienst tätig. Die 
polnischen Behörden würden mit den russischen zusammenarbeiten, deshalb könne sie ihr Fluchtvorbringen dort 
nicht erstatten. 
 

In Graz habe ihr mittlerweile verstorbener Onkel gelebt. Dieser habe eine Frau hinterlassen. Zu ihr habe sie 
regelmäßig telefonischen Kontakt. Finanziell würden sie nicht unterstützt werden, weil es bisher nicht notwendig 
gewesen sei; sie hätten keine finanziellen Probleme gehabt. Außerdem würden viele Freunde und Bekannte in 
ÖSTERREICH leben. 
 

2.4. Am 12.06.2009 richtete das Bundesasylamt ein Schreiben an die zuständigen polnischen Behörden. Darin 
wurde um Bestätigung gebeten, ob das Verfahren des Erstbeschwerdeführers tatsächlich abgeschlossen sei, weil 
dieser im Zuge seiner Einvernahme angegeben habe, seinen Antrag zurückgezogen zu haben. Im 
Antwortschreiben der polnischen Behörde vom 15.06.2009 wurde die Zustimmungserklärung dahingehend 
berichtigt, dass die Zustimmung gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c Dublin II-VO erteilt werde, weil das Asylverfahren 
des Erstbeschwerdeführers noch nicht beendet worden sei. 
 

2.5. Mit den verfahrensgegenständlichen Bescheiden des Bundesasylamtes vom 17.06.2009, FZ. 09 06.369-
EAST West, 09 06.370-EAST West, 09 06.373-EAST West, 09 06.372-EAST West, 09 06.371-EAST West und 
09 06.374-EAST West, wurden die Anträge der Beschwerdeführer auf internationalen Schutz ohne in die Sache 
einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurückgewiesen und festgestellt, dass für die Prüfung 
der Anträge auf internationalen Schutz gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c Dublin II-VO (hinsichtlich des 
Erstbeschwerdeführers) bzw. Art. 16 Abs. 1 lit. d Dublin II-VO (hinsichtlich der Zweit- bis 
Sechstbeschwerdeführer) POLEN zuständig sei. Gleichzeitig wurden die Beschwerdeführer nach POLEN 
ausgewiesen und festgestellt, dass demzufolge die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung gemäß § 
10 Abs. 4 AsylG 2005 zulässig sei. 
 

Hinsichtlich des Erstbeschwerdeführers hielt das Bundesasylamt im Wesentlichen fest, dass sein Asylverfahren 
in POLEN noch nicht abgeschlossen sei. Dies ergebe sich zum einen aus dem Schreiben der polnischen 
Behörden vom 15.06.2009. Zum anderen habe der Erstbeschwerdeführer für seine Behauptung, er habe seinen 
Asylantrag in POLEN zurückgezogen, im Gegensatz zu seiner Gattin (der Zweitbeschwerdeführerin) keine 
Beweismittel vorlegen können. 
 

Die Bescheide wurden den Beschwerdeführern nachweislich am 18.06.2009 zugestellt. 
 

2.6. Gegen diese Bescheide erhoben die Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde und brachten im 
Wesentlichen vor, dass der Erstbeschwerdeführer im Zuge der Einvernahme ausführlich, plausibel und 
nachvollziehbar angegeben habe, in seiner Heimat verfolgt zu werden. Trotzdem sei er nicht nach seinen 
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Fluchtmotiven befragt worden, sodass er keine Gelegenheit gehabt habe, diese darzulegen. Daraus hätte sich 
allerdings auch seine Weiterflucht aus POLEN ergeben. Es sei nicht berücksichtigt worden, dass der 
Erstbeschwerdeführer an gesundheitlichen Problemen leide und ihm in POLEN die notwendige medizinische 
Behandlung fehle. Die Beschwerdeführer stützten ihre diesbezüglichen Behauptungen auf den Jahresbericht von 
Amnesty International(Berichtsjahr 2008) sowie eine Artikel der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung/Sonntagszeitung vom 15.09.2007. 
 

Nach dem Inhalt des polnischen Asylgesetzes sei ein Fremder verpflichtet, im Gebiet der Republik POLEN so 
lange aufhältig zu bleiben, bis die letztinstanzliche Entscheidung im Asylverfahren zugestellt werde. Weiters 
werde dem Fremden die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus jedenfalls verweigert, wenn er seinen 
Verpflichtungen im Sinne des polnischen Asylgesetzes nicht nachkomme. Es drohe den Beschwerdeführern 
daher eine Kettenabschiebung nach Russland. Darüber hinaus drohe den Beschwerdeführern aufgrund des 
illegalen Verlassens des polnischen Staatsgebietes die Schubhaft. Die Unterbringung in den dortigen 
geschlossenen Flüchtlingscamps bedeute eine mehrmonatige Unterbringung mit nächtlichem Einschluss in 
Zellen, keinerlei Betreuung und oft nicht einmal Ausgang in den Hof. Die Beschwerdeführer würden in diesem 
Zusammenhang die Einholung eines Gutachtens von Dr. Jörg Gebhard, als Sachverständigen für das 
Flüchtlingswesen in POLEN beantragen. Österreich habe daher die Verpflichtung vom Selbsteintrittsrecht 
gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO Gebrauch zu machen. 
 

2.7. Die gegen die genannten Bescheide eingebrachten Beschwerden wurden mit den Erkenntnissen des 
Asylgerichtshofes vom 28.07.2009 GZ. S9 239.520-3/2009/3E, S9 239.519-3/2009/2E, S9 260-770-2/2009/2E, 
S9 260.771-2/2009/2E, S9 260.773-2/2009/2E und S9 407.523-1/2009/2009, gemäß §§ 5, 10 AsylG 2005 als 
unbegründet abgewiesen und die erstinstanzlichen Entscheidungen bestätigt. Die Erkenntnisse wurden den 
Beschwerdeführern nachweislich am 03.08.2009 zugestellt und erwuchsen in Rechtskraft. 
 

3.1. Im Zuge der Abschiebung nach POLEN stellten die Beschwerdeführer am 04.08.2009 auf dem Flughafen 
Wien mündlich und im Beisein der Sicherheitsbeamten des Landespolizeikommandos für Wien einen 
neuerlichen Asylantrag mit der Begründung, dass sie zu Hause schwerste Verfolgung bis hin zum Tod zu 
befürchten hätten. Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin wurden hierzu am 04.08.2009 
durch einen Organwalter des öffentlichen Sicherheitsdienstes des Landespolizeikommandos Wien 
niederschriftlich erstbefragt. 
 

3.1.1. Der Erstbeschwerdeführer brachte dabei im Wesentlichen vor, dass es ihm gut gehe und er sich seit seinem 
letzten Asylantrag durchgehend in ÖSTERREICH aufhalte. Er halte seine bisherigen Fluchtgründe aufrecht, 
diese entsprächen der Wahrheit. Er könne nicht nach POLEN zurück, da man ihn dann nach Tschetschenien 
abschieben würde. Finanziell sei es ihm in Tschetschenien nicht schlecht ergangen, jedoch sei sein Leben dort in 
Gefahr gewesen. Hinzufügend gab er an, dass er in ÖSTERREICH Schulden habe. Im Falle einer Abschiebung 
wäre es ihm nicht mehr möglich, diese zu begleichen und fürchte er bei einer Rückkehr in seine Heimat um sein 
Leben. 
 

3.1.2. Die Zweitbeschwerdeführerin brachte im Wesentlichen vor, dass es ihr gut gehe und sie sich seit ihrem 
letzten Asylantrag durchgehend in ÖSTERREICH aufhalte. Sie bleibe bei ihren bisherigen Fluchtgründen und 
entsprächen diese der Wahrheit. Es sei für sie unmöglich, in POLEN zu leben, da die Kinder dort von Skinheads 
und anderen Kindern aufgrund der Verwendung der russischen Sprache bedroht worden seien. Sie selbst habe 
einmal etwas auf Deutsch zu sagen versucht und sei als "Faschist" bezeichnet worden. Zudem hätten sie in 
POLEN schon einen negativen Bescheid erhalten und würden daher sechs Monate lang angehalten werden, ehe 
man sie nach Tschetschenien zurück schicken würde. In ÖSTERREICH hätten sie schon viereinhalb Jahre lang 
in Ruhe gelebt und habe sie drei Kinder hier zur Welt gebracht. 
 

Bei ihrer ersten Rückkehr nach Tschetschenien sei sie bedroht worden, weil sie sich zuvor in ÖSTERREICH 
aufgehalten hatten. Sie habe daher Angst, bei einer neuerlichen Rückkehr wieder bedroht und misshandelt zu 
werden. 
 

3.2. Die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck ordnete am 04.08.2009 gegen die Beschwerdeführer ein 
gelinderes Mittel gemäß § 57 AVG 1991 iVm. § 77 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Fremdenpolizeigesetz (FPG) 
2005, BGBl. I Nr. 100/2005 an. 
 

3.3. Am 18.08.2009 übernahmen die Beschwerdeführer eine Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 Ziffer 4 AsylG 2005 
über die Absicht, ihre Anträge auf internationalen Schutz zurückzuweisen, da entschiedene Sache im Sinne des § 
68 AVG vorliegt. 
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3.4. Am 24.08.2009 wurden der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin getrennt von einander 
im Rahmen des Parteiengehörs durch das Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, in Anwesenheit eines 
Rechtsberaters und eines Dolmetschers niederschriftlich einvernommen. 
 

3.4.1. Der Erstbeschwerdeführer gab dabei an, er sei psychisch und physisch in der Lage, die Befragung zu 
absolvieren. Die von ihm am 04.08.2009 im Zuge der Erstbefragung getätigten Angaben entsprächen der 
Wahrheit und er wolle keine Berichtigungen oder Ergänzungen vornehmen oder allfällige Beweismittel 
vorlegen. Er stelle einen neuerlichen Antrag auf internationalen Schutz, da er nicht nach POLEN zurück könne. 
Man werde ihn festnehmen und abschieben und er könne es aus den bereits angegebenen Gründen nicht riskieren 
mit seiner Familie nach Tschetschenien zurückzukehren. 
 

Über Vorhalt der ihm am 18.08.2009 übermittelten Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes gemäß § 29 Abs. 
3 Ziffer 4 AsylG 2005 betreffend die beabsichtigte Zurückweisung seines Antrages auf internationalen Schutz 
gab der Erstbeschwerdeführer an, dass er wohl gezwungen sei, hier etwas anzustellen und in Haft genommen zu 
werden. 
 

Zur beabsichtigten Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet gab der Erstbeschwerdeführer an, dass er 
Schulden bei Mobilcom Austria, Universal Versand, Otto Versand und Quelle habe und es ihm seine Religion 
nicht gestatte, Schulden zu haben. Aus POLEN könne er diese nicht begleichen und auch im Falle einer 
Abschiebung nach Tschetschenien könne er nicht das nötige Geld verdienen. Er bedürfe keiner Erläuterung der 
Landesfeststellungen zu POLEN, da er mit der dortigen Situation vertraut sei. 
 

3.4.2. Die Zweitbeschwerdeführerin brachte im Wesentliche vor, dass sie psychisch und physisch in der Lage 
sei, die Befragung zu absolvieren. Ihre am 04.08.2009 im Zuge der Erstbefragung getätigten Angaben 
entsprächen der Wahrheit und sie habe bereits alle Beweismittel vorgelegt. Ihre bisherigen Angaben entsprächen 
der Wahrheit und sie wolle keine Berichtigungen oder Ergänzungen vornehmen. Als Grund für ihren neuerlichen 
Antrag auf internationalen Schutz führte die Zweitbeschwerdeführerin die bevorstehende Abschiebung nach 
POLEN an. 
 

Über Vorhalt der weiterhin aufrechten Zustimmung POLENS hinsichtlich einer Rücküberstellung und der 
beabsichtigten Zurückweisung ihrer Anträge und der damit verbundenen Ausweisung aus dem österreichischen 
Bundesgebiet, gab die Zweitbeschwerdeführerin an, dass sie nicht nach POLEN zurück geschoben werden 
könne, zumal sie dort ihren Asylantrag zurückgezogen habe. Sie sitze lieber in ÖSTERREICH in Haft, als nach 
POLEN zurück zu kehren, da man sie dort nach Tschetschenien abschieben werde. Sie habe viereinhalb Jahre 
lang in ÖSTERREICH gelebt und drei Kinder hier zur Welt gebracht. Der Bruder ihrer Mutter befände sich in 
Graz, aber habe sie keine Geschwister in ÖSTERREICH. Sie lebe von den Gutscheinen, die sie in Bad Vöslau 
erhalte, aber sie würde gerne arbeiten. 
 

Auf eine Erläuterung der dem Bundesasylamt vorliegenden Länderinformationen zu POLEN verzichte sie, da sie 
dorthin nicht zurück gehen werde. 
 

Hinsichtlich der Gründe ihrer Kinder gegen eine Ausweisung nach POLEN gab die Zweitbeschwerdeführerin an, 
dass diese in POLEN von Skinheads geschlagen worden seien. Zudem würden sie von polnischen Kindern 
schikaniert und geschlagen. Sie habe sich deshalb bei einem Wächter beschwert, aber habe dieser gemeint, dass 
die Kinder sie schlagen sollen. An die Polizei habe sie sich nicht gewandt. 
 

3.5. Mit den verfahrensgegenständlichen Bescheiden des Bundesasylamtes vom 25.08.2009, FZ. 09 09.251-
EAST Ost, 09 09.252-EAST Ost, 09 09.253-EAST Ost, 09 09.254-EAST Ost, 09 09.255-EAST Ost und 09 
09.256-EAST Ost, wurden die Anträge der Beschwerdeführer auf internationalen Schutz gemäß § 68 Abs. 1 
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991 idgF. wegen entschiedener Sache 
zurückgewiesen und die Beschwerdeführer gemäß § 10 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF. aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach POLEN ausgewiesen. 
 

Das Bundesasylamt traf umfangreiche länderkundliche Feststellungen zu POLEN, insbesondere zum polnischen 
Asylwesen und zur medizinischen Versorgung. Des Weiteren führte die belangte Behörde beweiswürdigend aus, 
dass die Beschwerdeführer keinen nach Rechtskraft des letzten Asylverfahren neu entstandenen Sachverhalt 
vorgebracht hätten und dass hinsichtlich des Vorbringen des Erstbeschwerdeführers, demzufolge er Schulden bei 
Versandhäusern und einem Telefonanbieter habe, mangels Asylrelevanz keine Änderung des 
entscheidungsrelevanten Sachverhaltes ersichtlich sei. Zudem seien keine stichhaltigen Gründe für die Annahme 
glaubhaft gemacht hätten, dass die Beschwerdeführer konkret Gefahr liefen, in POLEN Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden oder dass ihnen durch die 
Überstellung eine Verletzung der durch Art. 3 oder Art. 8 EMRK gewährleisteten Rechte drohen könnte. 
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Die Bescheide wurden den Beschwerdeführern nachweislich am 26.08.2009 gemäß § 23 Abs. 3 AsylG 2005 
zugestellt. 
 

3.6. Gegen diese Bescheide erhoben die Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde und brachten im 
Wesentlichen vor, dass das Bundesasylamt nicht binnen der in § 28 Abs. 2 AslyG vorgesehenen zwanzigtägigen 
Frist über die Zurückweisung des Antrags auf internationalen Schutz entschieden habe und mangels Vorliegen 
von Gründen, die eine allfällige Verlängerung dieser Frist ermöglichen würden, der Antrag zuzulassen sei. Auch 
sei das Verfahren mit dessen Zulassung vor einer Außenstelle des Bundesasylamtes fortzusetzen und sei dies 
ebenfalls unterlassen worden. Zudem lägen Gründe für die Zuerkennung aufschiebender Wirkung vor, da 
anzunehmen sei, dass die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen in POLEN eine reale Gefahr einer Verletzung von 
Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 und 13 bedeuten würde. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat durch den zuständigen Richter über die gegenständliche Beschwerde wie folgt 
erwogen: 
 

1. Verfahrensgang und Sachverhalt ergeben sich aus den Ausführungen zu Punkt I sowie aus dem vorliegenden 
Verwaltungsakt. 
 

2. Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

Mit Datum 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG idF. BGBL. 
I Nr. 100/2005) und somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Anträge auf internationalen Schutz 
anzuwenden. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005) BGBl. I Nr. 100, nicht anderes 
ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 34 Abs. 4 AsylG 2005 hat die Behörde Anträge von Familienangehörigen gesondert zu prüfen; die 
Verfahren sind unter einem zu führen und es erhalten alle Familienangehörige den gleichen Schutzumfang. 
 

3. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Bundesasylamt im Falle einer erneuten Asylantragstellung keine 
Verpflichtung trifft, im Zulassungsverfahren neuerliche Konsultationen im Sinne der Dublin II-VO zu führen, 
sofern eine erfolgte Zustimmung des Mitgliedstaates im Vorfahren noch nicht durch die tatsächliche 
Überstellung des Asylwerbers in den Mitgliedstaat konsumiert wurde und die Überstellungsfrist des 
Erstverfahrens noch offen ist. 
 

Unstrittig ist im gegenständlichen Fall, dass die Zustimmung POLENS zur Wiederaufnahme der 
Beschwerdeführer nicht durch eine tatsächliche Überstellung konsumiert wurde. Die Beschwerdeführer brachten 
darüber hinaus selbst vor, dass sie seit ihrer Einreise im Mai 2009 ÖSTERREICH nicht mehr verlassen hätten. 
 

Die in Art. 20 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 Dublin II-VO geregelte Frist für die Überstellung eines Asylwerbers im 
Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens ist im konkreten Fall (wie das Bundesasylamt im Ergebnis richtig 
erkannte) noch nicht abgelaufen. 

Im Einzelnen ist hierzu erläuternd auszuführen: 
 

Die Zustimmungserklärungen der polnischen Asylbehörde zur Wiederaufnahme der Beschwerdeführer langten 
am 05.06.2009 bzw. 08.06.2009 beim Bundesasylamt ein. 
 

Gemäß Art. 20 Abs. 1 lit. d letzter Satz Dublin II-VO ist ein Beschwerdeführer spätestens innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten nach der Annahme eines Antrages auf Wiederaufnahme oder nach der Entscheidung über 
einen Rechtsbehelf, wenn dieser aufschiebende Wirkung hat, zu überstellen. Diese sechs Monate sind im 
gegenständlichen Fall noch nicht abgelaufen. 
 

Wenn in den Beschwerden nun behauptet wird, dass das Verfahren gemäß § 28 Abs. 2 AsylG 2005 beim 
Bundesasylamt zuzulassen gewesen wäre, da die in der Gesetzesbestimmung vorgesehene zwanzigtägige Frist 
zur Zurückweisung der Anträge am Tag der Erlassung der Bescheide des Bundesasylamtes bereits verstrichen 
war und keine neuerlichen Konsultationen geführt worden seien, so ist dem entgegen zu halten, dass gemäß § 28 
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Abs. 1 letzter Satz AsylG 2005 selbst die Zulassung eines Verfahrens einer späteren zurückweisenden 
Entscheidung nicht entgegensteht. 
 

Auch das weitere Vorbringen der Beschwerdeführer, dass das Verfahren mit Ablauf der in § 28 Abs. 2 AsylG 
2005 normierten Frist einer Außenstelle des Bundesasylamtes zur Entscheidung zugewiesen hätte werden 
müssen, vermag keinen wesentlichen Verfahrensmangel aufzuzeigen. Die für die Entscheidung über Asylanträge 
allein zuständige Behörde ist das Bundesasylamt und nicht etwa eine Teilorganisation dieser Behörde. Die 
beschwerdegegenständlichen Bescheide wurden vom Bundesasylamt erlassen. Es sind daher keine 
Anhaltspunkte für ein allenfalls bestehendes Zuständigkeitsproblem zu erkennen. 
 

3.1. Gemäß § 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 AVG die 
Abänderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, wegen entschiedener 
Sache zurückzuweisen, wenn die Behörde nicht Anlass zu einer Verfügung gemäß § 68 Abs. 2 bis 4 AVG findet. 
Diesem ausdrücklichen Begehren auf Abänderung steht ein Ansuchen gleich, das bezweckt, eine Sache erneut 
inhaltlich zu behandeln, die bereits rechtskräftig entschieden ist (VwGH 30.09.1994, 94/08/0183; 30.05.1995, 
93/08/0207; 09.09.1999, 97/21/0913; 07.06.2000, 99/01/0321). 
 

"Entschiedene Sache" iSd. § 68 Abs. 1 AVG liegt vor, wenn sich gegenüber dem Vorbescheid weder die 
Rechtslage noch der wesentliche Sachverhalt geändert hat und sich das neue Parteibegehren im Wesentlichen 
mit dem früheren deckt (VwGH 09.09.1999, 97/21/0913; 27.09.2000, 98/12/0057; 25.04.2002, 2000/07/0235). 
Einem zweiten Asylantrag, der sich auf einen vor Beendigung des Verfahrens über den ersten Asylantrag 
verwirklichten Sachverhalt stützt, steht die Rechtskraft des Vorbescheides entgegen (VwGH 10.06.1998, 
96/20/0266). 
 

"Sache" des Rechtsmittelverfahrens ist nur die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung, die 
Rechtsmittelbehörde darf demnach nur darüber entscheiden, ob die Vorinstanz den Antrag zu Recht 
zurückgewiesen hat oder nicht. Sie hat daher entweder - falls entschiedene Sache vorliegt - das Rechtsmittel 
abzuweisen oder - falls dies nicht zutrifft - den bekämpften Bescheid ersatzlos zu beheben, dies mit der 
Konsequenz, dass die erstinstanzliche Behörde, gebunden an die Auffassung der Rechtsmittelbehörde, den 
Antrag nicht neuerlich wegen entschiedener Sache zurückweisen darf. Die Rechtsmittelbehörde darf aber über 
den Antrag nicht selbst meritorisch entscheiden (VwGH 30.05.1995, 93/08/0207). Sache des vorliegenden 
Verfahrens über die Beschwerde iSd. § 66 Abs. 4 AVG ist somit nur die Frage, ob das Bundesasylamt zu Recht 
den neuerlichen Asylantrag gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückgewiesen hat. 
 

Bei einer Überprüfung einer gemäß § 68 Abs. 1 AVG bescheidmäßig abgesprochenen Zurückweisung eines 
Asylantrages hat es lediglich darauf anzukommen, ob sich die Zurückweisung auf ein rechtskräftig 
abgeschlossenes Verfahren bei gleich bleibender Sach- und Rechtslage stützen dürfte. Dabei hat die Prüfung der 
Zulässigkeit einer Durchbrechung der Rechtskraft auf Grund geänderten Sachverhaltes nach der ständigen 
Rechtssprechung des VwGH ausschließlich anhand jener Gründe zu erfolgen, die von der Partei in erster Instanz 
zur Begründung ihres Begehrens auf neuerliche Entscheidung geltend gemacht worden sind. Derartige Gründe 
können im Rechtsmittelverfahren nicht neu geltend gemacht werden (s. z.B. VwSlg. 5642A, VwGH 28.11.1968, 
23.05.1995, 94/04/0081; zu Frage der Änderung der Rechtslage während des anhängigen Berufungsverfahrens 

s. VwSlg. 12799 A). Allgemein bekannte Tatsachen sind dagegen jedenfalls auch von Amts wegen zu 
berücksichtigen (VwGH 29.06.2000, 99/01/0400; 07.06.2000, 99/01/0321). 
 

Dem geänderten Sachverhalt muss nach der ständigen Judikatur des VwGH Entscheidungsrelevanz zukommen 
(vgl. VwGH 15.12.1992, 91/08/0166; ebenso VwGH 16.12.1992, 92/12/0127; 23.11.1993, 91/04/0205; 
26.04.1994, 93/08/0212; 30.1.1995, 94/10/0162). Die Verpflichtung der Behörde zu einer neuen 
Sachentscheidung wird nur durch eine solche Änderung des Sachverhalts bewirkt, die für sich allein oder in 
Verbindung mit anderen Tatsachen den Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als 
maßgebend erachteten Erwägungen eine andere Beurteilung jener Umstände, die seinerzeit den Grund für die 
Abweisung des Parteienbegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann (VwSlg. 
7762 A; VwGH 29.11.1983, 83/07/0274; 21.02.1991, 90/09/0162; 

10.06.1991, 89/10/0078; 04.08.1992, 88/12/0169; 18.03.1994, 94/12/0034; siehe auch VwSlg. 12.511 A, VwGH 
05.05.1960, 1202/58; 

03.12.1990, 90/19/0072). Dabei muss die neue Sachentscheidung - obgleich auch diese Möglichkeit besteht - 
nicht zu einem anderen von der seinerzeitigen Entscheidung abweichenden Ergebnis führen. Die behauptete 
Sachverhaltsänderung muss zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an 
den oben erwähnte positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann (VwGH vom 24.02.2000, Zl. 99/20/0173-6; 
VwGH vom 25.04.2007, Zl. 2005/20/0300; VwGH vom 13.11.2007, Zl. 2006/18/0494). 
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3.2. In seinem Erkenntnis vom 07. Mai 2008, Zl: 2007/19/0466, vertritt der Verwaltungsgerichtshof im Hinblick 
auf die Frage der "entschiedenen Sache" im Zusammenhang mit Zurückweisungsentscheidungen nach § 5 AsylG 
2005, BGBl. I 100/2005, auf Grund der Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß Dublin II-VO folgende 
Rechtsauffassung: 
 

"Der Gesetzgeber hat in § 75 Abs. 4 AsylG 2005 klar gestellt, dass auch zurückweisenden Bescheiden nach dem 
AsylG 1997 (wozu auch Bescheide nach § 5 AsylG 2005 gehören) Sperrwirkung zukommt und Folgeanträge in 
derselben Sache wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückzuweisen sind. Er hat überdies in § 
10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 vorgesehen, dass zurückweisende Bescheide (somit auch solche nach § 68 Abs. 1 
AVG) mit einer Ausweisung zu verbinden sind. Die im obgenannten (Anmerkung: Zlen. 2004/20/0010 bis 0013) 
hg. Erkenntnis vom 24. Februar 2005 angestellten Überlegungen lassen sich daher auf Fälle im 
Anwendungsbereich dieser geänderten Rechtslage nicht übertragen. Unter der Voraussetzung, dass in den für die 
Beurteilung des Parteibegehrens im Vorbescheid als maßgeblich erachteten Umständen, die zu einer Verneinung 
der Zuständigkeit Österreichs und zur Feststellung der Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union geführt haben, keine Änderung eingetreten ist, ist daher ein im Bundesgebiet neuerlich 
gestellter Antrag auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache zurückzuweisen." 
 

3.3. Im vorliegenden Fall steht der Behandlung der gegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz das 
Prozesshindernis der rechtskräftig entschiedenen Sache entgegen. Denn seit dem Abschluss der letzten 
Asylverfahren (mit den Erkenntnissen des Asylgerichtshofes vom 28.07.2009, GZ. S9 239.520-3/2009/3E, S9 
239.519-3/2009/2E, S9 260-770-2/2009/2E, S9 260.771-2/2009/2E, S9 260.773-2/2009/2E und S9 407.523-
1/2009/2009) trat keine maßgebliche Änderung des Sachverhaltes ein. Das Vorbringen der Beschwerdeführer 
zur angeblichen Verweigerung des Flüchtlingsstatus und einer drohenden Kettenabschiebung nach 
Tschetschenien sowie zu angeblichen Sicherheitsproblemen in POLEN (Bedrohungssituation durch die 
angebliche Kooperation polnischer Sicherheitskräfte mit russischen Organen oder Skinheads) wurde bereits in 
den Vorverfahren geltend gemacht und in den rechtskräftigen Erkenntnissen des Asylgerichtshofes vom 
28.07.2009 ausführlich erörtert. 
 

Dabei wurde die Schutzfähigkeit und -willigkeit der polnischen Behörden festgestellt und ein unzulässiger 
Eingriff in Art. 3 EMRK oder in das durch Art. 8 EMRK geschützte Privat- und Familienleben verneint. Auch in 
der Beschwerde findet sich diesbezüglich kein substantiiertes Vorbringen, welches der Ansicht des 
Bundesasylamtes Konkretes entgegensetzen könnte. 
 

3.4. Insoweit die neuerliche Asylantragstellung der Beschwerdeführer unter dem Blickwinkel des Art. 3 EMRK 
zu betrachten ist, ist auszuführen, dass sowohl in den rechtskräftigen Vorverfahren als auch in den nunmehr 
verfahrensgegenständlichen Bescheiden des Bundesasylamtes umfassende Feststellungen zur Lage von 
Asylwerbern in POLEN den jeweiligen Entscheidungen zugrunde gelegt wurden. Es ist nicht bekannt, dass 
Verletzungen des Art. 3 EMRK durch die polnischen Behörden nunmehr notorisch wären und jeder nach 
POLEN überstellter Asylwerber davon betroffen wäre; insbesondere ist nach wie vor nicht bekannt, dass die 
polnischen Behörden systematisch mit russischen Organen oder Skinheads kollaborieren würden. Auch das 
wurde bereits im rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren ausführlich festgestellt. 
 

3.5. Es sind zwischenzeitig auch keine wesentlichen - in den Personen der Beschwerdeführer liegenden - neuen 
Sachverhaltselemente, wie beispielsweise schwere Erkrankungen, hervorgekommen. Die Überstellungsfähigkeit 
der Beschwerdeführer wurde im Verfahren von der belangten Behörde in schlüssiger Form bejaht und ist dem 
auch in der Beschwerde nichts Entscheidendes entgegengesetzt worden. Für die Notwendigkeit der Einholung 
psychologischer Gutachten betreffend die Beschwerdeführer haben sich im gegenständlichen Verfahren keine 
Anhaltspunkte ergeben, zumal die Beschwerdeführer bei ihren Einvernahmen selbst angegeben haben, dass es 
ihnen körperlich und geistig gut gehe. Damit ergab sich zusammenfassend auch im Hinblick auf den 
Gesundheitszustand der genannten Beschwerdeführer nach Rechtskraft der Entscheidung des ersten 
Asylverfahrens keine maßgebliche Sachverhaltsänderung, die zu einer anderen Beurteilung der Frage des 
Selbsteintritts Österreichs führen könnte. 
 

3.6. Auch dem Vorbringen des Erstbeschwerdeführeres, dem zu Folge er Schulden bei Versandhäusern und 
einem Mobilfunkunternehmen in Österreich habe, die er bei einer Rücküberstellung nach POLEN nicht 
begleichen könne und es ihm seine Religion verbiete, Schulden zu haben, mangelt es an Asylrelevanz und stellt 
dieses somit keine Änderung des bisherigen Sachverhaltes dar. 
 

4. Gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn 1. der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; 2. der Antrag auf internationalen 
Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status 
des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird; 3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt 
wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 
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4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall 
ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 

a) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war; 
 

b) das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 
 

c) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

d) der Grad der Integration; 
 

e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; 
 

f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 
 

g) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts; 
 

h) die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren. 
 

Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist gleichzeitig mit der 
Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist (§ 10 Abs. 3 
AsylG 2005). Eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, gilt stets auch als 
Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. 
Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen (§ 10 Abs. 4 AsylG 2005). 
 

4.1. Es ist festzuhalten, dass die belangte Behörde zum richtigen Ergebnis gelangt ist, dass eine gemeinsame 
Ausweisung der Beschwerdeführer nach POLEN keine Verletzung des durch Art. 8 EMRK garantierten Rechtes 
auf Privat- und Familienlebens darstellt. Den Erwägungen der Erstbehörde zu Spruchpunkt II ist vollinhaltlich 
beizutreten. Auch der Asylgerichtshof hat sich in seinen Erkenntnissen vom 28.07.2009 bereits mit der Frage der 
Rechtmäßigkeit der Ausweisung der Beschwerdeführer nach POLEN im Hinblick auf Art. 8 EMRK eingehend 
auseinander gesetzt. In der Zwischenzeit von nicht einmal drei Monaten hat sich in den für die Beantwortung 
dieser Rechtsfrage relevanten Umständen keine maßgebliche Änderung ergeben. Gegenteiliges wurde auch in 
der Beschwerde nicht vorgebracht. 
 

Da sohin im gegenständlichen Verwaltungsverfahren eine Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005, 
nämlich die Zurückweisung des Antrages auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache, vorliegt, 
weiters keine Umstände hervorgekommen sind, die diese Ausweisungen als unzulässig erscheinen ließen, 
nämlich weder ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht noch familiäre Beziehungen, die eine 
Verletzung von Art 8 EMRK bewirken könnten (§ 10 Abs. 2 leg. cit.), sowie auch keine Anhaltspunkte für einen 
Aufschub der Durchführung der Ausweisungen vorliegt (§ 10 Abs. 3 leg. cit), war auch den Beschwerden gegen 
diesen Spruchpunkt der Erfolg versagt. 
 

5. Gemäß § 41 Abs 4 AsylG 2005 konnte von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen 
werden. Eine gesonderte Erwägung bezüglich einer allfälligen Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung konnte 
angesichts des Spruchinhaltes entfallen. 


